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Aufstellung der Überwachungsmaßnahmen nach § 8 Absatz 4 ROG 

Geplante Maßnahmen zur Überwachung 
Gemäß § 8 Absatz 4 ROG sind die erheblichen Auswirkungen der Durchführung 

bzw. Umsetzung der Raumordnungspläne auf die Umwelt zu überwachen und die 

Maßnahmen dafür im Umweltbericht zu benennen. Zweck der Überwachung ist unter 

anderem, frühzeitig unvorhergesehene negative Auswirkungen zu ermitteln, um in 

der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 

Die Überwachung betrifft die Phase der Umsetzung des Plans nach 

Beschlussfassung und für die Dauer seines Bestehens. 

Die Überwachung liegt in der Verantwortung der Landesplanungsbehörde. Es sind 

jedoch nicht zwingend eigene auf den Regionalplan abgestimmte 

Überwachungsmaßnahmen notwendig, sondern es kann auch auf bestehende 

Überwachungsmaßnahmen und Informationsquellen anderer Stellen zurückgegriffen 

werden. 

Für die Überwachung zur Teilaufstellung des Regionalplans zum Sachthema 

Windenergie an Land soll auf folgende Monitoring-Instrumente zurückgegriffen 

werden:  
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Raumbeobachtung und Raumordnungsinformationssystem  

Die Landesplanungsbehörde beobachtet laufend die räumliche Entwicklung im 

Geltungsbereich der Raumordnungspläne (Raumbeobachtung) und führt 

raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die zur Wahrnehmung der Aufgaben 

der Landesplanung von Bedeutung sind, in einem Raumordnungsinformationssystem 

zusammen. Dies besteht aus verschiedenen Systemkomponenten wie 

Kartografiesystem, Gemeindedatenbank, Raumordnungskataster und geografischem 

Informationssystem zur Darstellung, Analyse und Ausgabe von Geodaten. Die 

Raumbeobachtung dient auch dazu, die erheblichen Auswirkungen der Durchführung 

der Raumordnungspläne auf die Umwelt zu überwachen und im Falle negativer 

Auswirkungen geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  

Umweltfachliche Überwachungs- und Untersuchungsprogramme  
Darüber hinaus sind in verschiedenen Fachprogrammen und -plänen 

Überwachungs- und Untersuchungsprogramme integriert.  

Aus der Sicht der Windkraftnutzung ist hier vor allem der Bereich des Naturschutzes 

von Interesse, wo seitens des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume (LLUR) verschiedene Monitoringprogramme laufen. Zu nennen sind hier das 

Monitoring im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer sowie das 

Brutvogelmonitoring und das FFH-Lebensraumtypen-Monitoring. 

Mit dem FFH--Fauna-Flora-Habitat-Lebensraumtypen-Monitoring verknüpft sind eine 

Erfolgskontrolle und ein Überwachungsgebot mit umfassenden Berichtspflichten. 

Maßstab ist jeweils der Erhaltungszustand der zu schützenden Lebensräume und 

Organismen. Dabei geht es vor allem um drei Fragen: 

• Wie verändern sich die Lebensräume? 

• Wie entwickeln sich die Bestände der Pflanzen- und Tierarten? 

• Welchen Erfolg haben die Schutzmaßnahmen, die aufgrund der Regelungen 

von Natura 2000 getroffen werden?  
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Überwachungsmaßnahmen im Rahmen der Genehmigungsplanung 
Auch die gegebenenfalls im Rahmen von Genehmigungsverfahren für einzelne 

Windparks festgelegten Überwachungsmaßnahmen der Umweltauswirkungen 

können Informationen für die Regionalplanung liefern. Auch hier sollte ein 

besonderer Fokus auf der Frage liegen, ob bzw. in welchem Umfang bestimmte 

Vogel- oder Fledermausarten von den errichteten WKA betroffen sind. 

Auskunftspflicht 
Öffentliche Stellen haben der Landesplanungsbehörde auf Verlangen Auskunft über 

die raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen aus ihrem Zuständigkeits- und 

Aufgabenbereich zu erteilen (§ 12 Absatz 2 LaplaG). Soweit erforderlich, gibt die 

Landesplanungsbehörde die im Rahmen der Durchführung der Planungen und 

Maßnahmen zu beachtenden Ziele der Raumordnung bekannt.  

Diese Auskunftspflicht trifft auch auf natürliche und juristische Personen des 

Privatrechts sowie nichtrechtsfähige Vereinigungen zu.  

Monitoringzeitpunkt und Abhilfemaßnahmen 
Das gesamträumliche Planungskonzept weist darauf hin, dass der Planungszeitraum 

für Raumordnungspläne gemäß § 5 Absatz 1 Satz 4 LaplaG im Regelfall 15 Jahre 

beträgt. Sollte dies der weiteren Entwicklung im Bereich der Windenergienutzung 

nicht entsprechen, können die Raumordnungspläne auch vor Ablauf der 15 Jahre 

angepasst werden (§ 5 Absatz 1 Satz 5 LaplaG). 


